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AnpAssung ZonenplAn

bisHer  Zonenplan (Mst. 1:1'000)
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neu  Zonenplan (Mst. 1:1'000)
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geneHmigungsvermerke

Publikation im amtlichen Anzeiger vom  ....................................
Öffentliche Auflage vom    ....................................

Einspracheverhandlung am:   ....................................
Erledigte Einsprachen     ....................................
Unerledigte Einsprachen    ....................................
Rechtsverwahrungen     ....................................

beschlossen durch den gemeinderat am

Gemeindepräsidentin   ....................................
     Theres Lautenschlager

Gemeindeschreiber   ....................................
     Oliver Jäggi

Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV am

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Studen, den ....................................  Der Gemeindeschreiber

       ....................................

genehmigt durch das Amt für gemeinden und raumordnung Agr am
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erläuterungen

Ausgangslage und Auslöser der planung
Das Planungsareal befindet sich im Bereich des östlichen Dorfeinganges, zwischen 
dem Grien- und Aareweg. Der Perimeter der heute rechtsgültigen Überbauungsord-
nung (UeO) "Grien" umfasst die Parzellen Nrn. 744 und 933. Die UeO stammt aus dem 
Jahr 1994 und bezweckt den Bau eines Hotels mit Schulungs- und Seminarräumen 
sowie diversen Nebenräumen.  

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision (genehmigt am 11. Februar 2022) hat der Grund-
eigentümer den Wunsch eingereicht, das Hotel im Bereich der Parzelle Nr. 806 erwei-
tern zu können. Aus diesem Grund wurde im neuen Zonenplan der Perimeter der be-
stehenden Überbauungsordnung angepasst und auf die Parzelle 806 ausgedehnt. Nun 
muss auch das separate Dossier der heute rechtskräftigen UeO angepasst werden. 
Neben dieser Anpassung muss die Überbauungsordnung - aufgrund übergeordneter 
Vorgaben - an die Verordnung über Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) an-
gepasst werden.

planungsziel
Mit der vorliegenden Planung sollen die Perimeter im Zonen- und Überbauungsplan 
aufeinander abgestimmt werden. Im Weiteren soll die Erweiterung des bestehenden 
Hotels "Florida" ermöglicht werden. 

UeO "Grien"
Studen
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änderung der grundordnung
Während der Anpassung der Überbauungsordnung fiel auf, dass der Perimeter – abge-
sehen von der Parzelle Nr. 806 – nicht mit demjenigen des Zonenplans übereinstimmt. 
Denn im rechtskräftigen Zonenplan verlauft der Perimeter mitten durch das Gebäude 
auf der Parzelle Nr. 933 (Aareweg 23a). Im Rahmen der Ortsplanungsrevision fiel diese 
Unstimmigkeit nicht auf und wurde "falsch" übernommen. Dies hat zur Folge, dass für 
diese Fläche keine Grundnutzung definiert ist. Da es nicht zielführend ist, diesen Be-
reich in der Überbauungsordnung als Mischzone M3 auszuweisen, wird der Zonenplan 
im Rahmen der vorliegenden Planung angepasst. Diese Anpassung kann im geringfügi-
gen Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 BauV erfolgen. 

Auswirkungen der planung
Mit der vorliegenden Planung wird der Perimeter der Überbauungsordnung "Grien" 
richtig in den Zonenplan übernommen. Dies Anpassung hat keine weiteren Auswirkun-
gen zur Folge. 

planerlassverfahren
Die Anpassung des Zonenplans an die Überbauungsordnung erfolgt im geringfügigen 
Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 Bauverordnung (BauV). Dies bedeutet, dass der öffent-
lichen Auflage und dem Gemeinderatsbeschluss die Genehmigung durch das AGR 
folgt.

rot gestrichelte Linie: 
Änderungsperimeter

linke Abbildung: 
Zonenplan bisher

rechte Abbildung: 
Zonenplan neu
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